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	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Topfmaschine

	Gefahren für den Menschen

	
· Verletzungen durch Quetsch-, Scher-, Fang-, und Einzugsstellen.
· Stromschlag.
· Verletzung durch scharfe Ecken und Kanten.
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	· Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Topfmaschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
· Gefahrstellen wie Quetschstellen sind mit Schutzeinrichtungen z. B. Verkleidungen oder Verdeckungen zu sichern.
· An Arbeitsplätzen müssen leicht erreichbare Notausschalter vorhanden sein.
· Funktion des Notausschalters und der Schutzeinrichtungen überprüfen.
· Nicht in die laufende Maschine greifen.
· Eine ortsveränderliche, elektrisch betriebene Topfmaschine ist über einen Fehlerstromschutzschalter (30 mA) zu betreiben.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Gefahr sofort Notausschalter betätigen. Gegebenenfalls gegen Wiedereinschalten sichern, so lange 
gearbeitet wird.
· Störungsbeseitigung nur bei stillgesetzter Anlage.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Zur Wartung und Instandhaltung die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
· Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigter Person) durchführen lassen.
· Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetzter Maschine und gezogenem Netzstecker durchführen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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